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 Diejenigen, welche das bisherige Feuilleton oder Kasselsche Wochenblatt, das hinführn wieder

unter seinem vorhinnigen Titel: kasselsche Polizei- und kommerziell - Zeitung

wöchentlich zweimal erscheinen, und vorzüglich alle Kurfürstliche Verordnungen und Beförde

rungen , so wie sonst, enthalten wird, aufs bevorstehende Zahr 1314 zu halten Willens

find, werden ersucht, den Betrag dafür aufs ganze Jahr mit 2 Rthlr. und aufs halbe Jahr

 mit i Rthlr., so viel es die in Kassel abzugebende Stücke betrifft, an den Kafsirer Schiede

im reformirten Waisenhaus vor Ablauf dieses Monats zu bezahlen.- Auswärtige hingegen abon-

niren darauf nach wie vor bei dem Kurfürstlichen Oberpost - Amt, jedoch ebenfalls vor Ab

lauf dieses Jahrs.
Kassel, den 6ten Dezember iZiZ.
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